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SATZUNG 
 
 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr  
 
Der Verein führt den Namen " hightech presseclub e.V.". 
Der Verein hat seinen Sitz in Hamburg. 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 2 Der Zweck des Vereins  
 
Zweck des Vereins ist es ein Informationsforum für zusätzliche Bildungsmöglichkeiten 
für Journalisten zu schaffen mit dem Ziel der kritischen Auseinandersetzung mit High-
Tech-Themen.               
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts " Steuerbegünstigte Zwecke " der Abgabenordnung. 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch folgende Maßnahmen: 
Veranstaltung von Referaten, Bildungsseminaren und Workshops 
Förderung der Zusammenarbeit mit Kollegen aus dem In- und Ausland. 
Bundesweite Förderung Hamburgs als wichtigen Standort für Technik und neue 
Medien. 
  
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 
auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. Die Ergebnisse der 
Vereinsarbeit sollen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen an " Schulen ans Netz e.V. ", die es unmittelbar und ausschließlich für 
steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden haben. 
Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. Jeder Beschluss über die 
Änderung der Satzung ist vor dessen Anmeldung beim Registergericht dem 
zuständigen Finanzamt vorzulegen. 
 
 
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft  
 
Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person aus den Bereichen Journalismus, 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden, die fachspezifisch tätig ist. Bewerber 
können unter Nennung zweier Bürgen aus dem Kreis der Mitglieder einen schriftlichen 
Antrag stellen, über den der Vorstand entscheidet. Der Antrag soll den Namen, das 
Alter, den Beruf, das Tätigkeitsfeld und die Anschrift des Antragstellers enthalten, 
sowie die Namen der Bürgen. 
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Gegen den ablehnenden Bescheid des Vorstands, der von diesem nicht mit Gründen 
zu versehen ist, kann der Antragsteller Beschwerde einlegen.  
Über die Beschwerde entscheidet die nächste ordentliche Mitgliederversammlung. 
 
 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft  
 
Die Mitgliedschaft endet 
a) mit dem Tod des Mitglieds; 
b) durch Austritt; 
c) durch Streichung von der Mitgliederliste; 
d) durch Ausschluss aus dem Verein. 
 
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des 
Vorstandes. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig. 
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen 
werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrages im 
Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn seit der 
Absendung des zweiten Mahnschreibens drei Monate verstrichen und die 
Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung ist dem Mitglied schriftlich mit-
zuteilen. 
Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch 
Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der 
Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist 
Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand oder schriftlich zu 
rechtfertigen. Eine schriftliche Stellungnahme des Betroffen ist in der Vorstandssitzung 
zu verlesen. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und 
dem Mitglied mittels eingeschriebenen Briefes bekanntzumachen. Gegen den 
Ausschließungsbeschluss des Vorstandes steht dem Mitglied das Recht der Berufung 
an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem 
Monat ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt 
werden. Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, so entscheidet hierüber die nächste 
Mitgliederversammlung.  
Die Berufung hat aufschiebende Wirkung.  
 
 
 
§ 5 Mitgliedsbeiträge  
 
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und 
dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt.  
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§ 6 Organe des Vereins  
 
Organe des Vereins sind 

a) der Vorstand 
b) der Beirat 
c) die Mitgliederversammlung. 

 
 
§ 7 Der Vorstand  
 
Der Vorstand des Vereins besteht aus fünf Personen, nämlich dem 1. Vorsitzenden, 
dem 2. Vorsitzenden, dem 3. Vorsitzenden, dem Schatzmeister und dem Schriftführer. 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden oder 2. 
Vorsitzenden vertreten.  
 
 
§ 8 Die Zuständigkeit des Vorstandes  
 
Der Vorstand ist für die Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch 
die Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat vor allem folgende 
Aufgaben: 
1. Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung  
    sowie Aufstellung der Tagesordnungen; 
2. die laufende Geschäftsführung; 
3. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung; 
4. Erstellung eines Jahresberichts; 
5. Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern. 
6. Der Vorstand beruft den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden des     
    Beirats. 
 
 
§ 9 Amtsdauer des Vorstandes  
 
Die Mitglieder des Vorstandes werden durch die Mitgliederversammlung einzeln für 
die Dauer von zwei Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt; sie bleiben 
jedoch bis zur Neuwahl ihrer Nachfolger im Amt.  Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. 
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der 
Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 
Der Vorstand kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung vorzeitig abberufen 
werden. Es bedarf dazu einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. 
 
 
§ 10 Beschlussfassung des Vorstands  
 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, 
schriftlich, fernmündlich durch Fax oder E-Mail einberufen werden. Es ist eine 
Einberufungsfrist von einer Woche einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung 
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bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 
Vorstandsmitglieder, darunter der 1. Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende, anwesend 
sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssit-
zung. Die Vorstandssitzung leitet der 1. Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der 2. 
Vorsitzende.  
Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn alle 
Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der beschließenden Regelung erklären.  
Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 
 
 
§ 11 Die Mitgliederversammlung  
 
In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Zur Ausübung des 
Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Die 
Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen. Ein 
Mitglied darf jedoch nicht mehr als zwei fremde Stimmen vertreten. 
Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich für folgende Angelegenheiten zuständig: 
1. Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes; Entlastung       des 
Vorstandes; 
2. Festsetzung der Höhe und Fälligkeit des Jahresbeitrags; 
3. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes.  
4. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins. 
5. Beschlussfassung über die Beschwerde gegen die Ablehnung des 
Aufnahmeantrags sowie über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss 
des Vorstandes; 
 
In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands fallen, kann die 
Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand 
kann seinerseits in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereichs die Meinung der 
Mitgliederversammlung einholen. 
 
 
§ 12 Der Beirat 
 
Der Beirat besteht aus Persönlichkeiten, die die Ziele des Vereins ehrenamtlich 
fördern und sich aktiv an einzelnen Projekten des Vereins beteiligen. 
 
Der Beirat gibt sich in enger Abstimmung mit dem Vorstand eine Geschäftsordnung, in 
der Aufgabenbereich, Arbeitsweise und Verantwortlichkeiten der Mitglieder des 
Beirates geregelt sind. Die Geschäftsordnung wird den Mitgliedern zur Kenntnis 
gegeben und kann von der Mitgliederversammlung verbindlich geändert werden. 
 
 
§ 13 Die Einberufung der Mitgliederversammlung  
 
Die Mitgliederversammlung findet alle zwei Jahre statt. Sie wird vom Vorstand unter 
Einhaltung einer Frist von drei Wochen schriftlich per E-Mail unter 
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Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Sendung des 
Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als 
zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich 
bekanntgegebene E-Mail-Adresse gerichtet ist.  
Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 
 
 
§ 14 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung  
 
Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
2. Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Bei Wahlen bestimmt 
die Mitgliederversammlung den Versammlungsleiter. 
Die Abstimmung kann durch Handzeichen erfolgen, es sei denn, ein Mitglied 
beantragt die schriftliche Abstimmung. 
Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste 
zulassen. 
Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen.  
Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen 
gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche von vier Fünftel erforderlich. 
(bereits vorher beschrieben) 
Für Wahlen gilt folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den 
Kandidaten statt, welche die beiden höchsten Stimmenzahlen erreicht haben. 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das 
vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es 
soll folgende Feststellung enthalten:  
Ort und Zeit der Versammlung,  
die Person des Versammlungsleiters und  
des Protokollführers,  
die Zahl der erschienenen bzw. vertretenen Mitglieder,  
die Tagesordnung,  
die einzelnen Abstimmungsergebnisse und  
die Art der Abstimmung.  
Bei Satzungsänderungen soll der genaue Wortlaut angegeben werden. 
 
 
§ 15 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung  
 
Jedes Mitglied kann spätestens bis eine Woche vor dem Tag der 
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere 
Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der 
Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung 
entsprechend zu ergänzen.  
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Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitglieder-
versammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme 
des Antrags ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich. 
 
 
§ 16 Außerordentliche Mitgliederversammlung 
 
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. 
Diese muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder 
wenn die Einberufung von einem Zehntel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für die außerordentliche 
Mitgliederversammlung gelten die §§ 13, 14 und 15 entsprechend. 
 
 
§ 17 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung  
 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im § 
14festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die 
Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der 
stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die 
vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus 
einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 
 
Stand: 8. März 2016
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